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Trinkwasser ist in vielen Ländern das am 
strengsten kontrollierte Lebensmittel. Dieses 
wertvolle Gut kommt mit Bauprodukten bei 
Speicherung, Transport und der Verteilung, 
einschließlich Hausinstallation, in Kontakt.  

Die in diesen Produkten eingesetzten Mate-
rialien werden auf der Grundlage technischer 
Anforderungen und Kriterien ausgewählt und 
bewertet. Diese Kriterien umfassen den Ein-
fluss auf die Wasserqualität, wie beispiels-
weise die Freisetzung von Substanzen und 
Auswirkungen auf Geruch, Geschmack oder 
Färbung des Wassers.  

Probleme hinsichtlich der Wasserbeschaf-
fenheit können jedoch auch auftreten, wenn 
derartige Materialien die Vermehrung von 
Mikroorganismen fördern. 

Die Prüfverfahren in den einzelnen Ländern 
sind dabei durchaus unterschiedlich: 

 

Land Norm Prüfverfahren 

GB WRAS/BS 
6920 

Mikrobielles Wachstum, 
chemische und organolep-
tische Eigenschaften 

 

D KTW Organoleptische Eigen-
schaften, Migrationstest 

 

D EN 16421-2 Mikrobielles Wachstum 

 

F ACS Migrations- und Zytotoxizi-
tätstests 

 

USA NSF 61 Migrationstest und Inspek-
tion der Produktionsstätte 

 

 

 

Deutschland: KTW-BWGL   
 

Die trinkwasserhygienischen Anforderungen 
an Materialien sind in der Bewertungsgrund-
lage für Kunststoffe und andere organische 
Materialien im Kontakt mit Trinkwasser 
(KTW-BWGL) entsprechend §17 Abs. 3 
TrinkwV verbindlich festgelegt.  

Demnach dürfen Werkstoffe und Materialien, 
die für die Neuerrichtung oder Instandhal-
tung von Anlagen für die Gewinnung, Aufbe-
reitung oder Verteilung von Trinkwasser ver-
wendet werden und Kontakt mit Trinkwasser 
haben, nach § 17 Absatz 2 Satz 1 der Trink-
wasserverordnung (TrinkwV) nicht: 

1. den nach der TrinkwV vorgesehenen 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
unmittelbar oder mittelbar mindern, 
 

2. den Geruch oder den Geschmack des 
Wassers nachteilig verändern oder 

 

 
3. Stoffe in Mengen ins Trinkwasser ab-

geben, die größer sind als dies bei Ein-
haltung der allgemein anerkannten Re-
geln der Technik unvermeidbar ist. 

Wird im Rahmen der Instandhaltung von be-
stehenden Altanlagen lediglich der Aus-
tausch einzelner Teile eines Produktes erfor-
derlich und ist das benötigte Bauteil aus ei-
nem Material gefertigt, das die Anforderun-
gen dieser Bewertungsgrundlage nicht ein-
hält, gleichwohl aber nachweisbar keine Be-
einträchtigung der Trinkwasserqualität verur-
sacht, so ist ein Austausch der gesamten An-
lage nicht erforderlich. 

Am 21. März 2019 hat das Umweltbundes-
amt (UBA) die KTW-BWGL veröffentlicht, 
welche schrittweise die bisherigen KTW-Leit-
linien für organische Materialien sowie die 
UBA-Elastomerleitlinie ablösen sollte.   

Mit der Veröffentlichung der dritten Änderung 
der rechtlich verbindlichen KTW-BWGL am 
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7. März 2022 hat das UBA unter anderem 
Elastomere als Anlagen D in die Richtlinie 
aufgenommen. 

Die Vorgaben der Anlage D werden am 1. 
März 2025 rechtlich verbindlich, für die nach 
der Elastomerleitlinie gefertigten und zertifi-
zierten Bauteile endet zu diesem Zeitpunkt 
die Übergangsfrist. 

Bauteile aus Elastomeren müssen dabei 
zwingend produkt- bzw. bauteilspezifisch be-
wertet werden, da der Produktionsprozess 
(Vulkanisationsparameter, Temperprozess, 
etc.) einen großen Einfluss auf das Migrati-
onsverhalten der Fertigteile und damit auf 
die trinkwasserhygienischen Eigenschaften 
des Endproduktes hat. 

Die bewerteten und für die Rezepturzusam-
mensetzung zulässigen Ausgangsstoffe sind 
in materialspezifischen Positivlisten in den 
Anlagen dieser Bewertungsgrundlage aufge-
führt. 

Die Fertigteile sind hinsichtlich des Stoff-
übergangs ins Trinkwasser zu bewerten. 
Dies erfolgt über eine rezepturabhängige 
Migrationsprüfung.  

Außerdem ist das Migrationswasser auf eine 
Beeinträchtigung des Geruchs und der Optik 
zu bewerten. Die Prüfung wird immer im Kalt-
wasserbereich, bei 23 ± 2 °C, durchgeführt.  

Zusätzlich kann sie im Warmwasserbereich 
(60 ± 2 °C) oder im Heißwasserbereich (85 ± 
2 °C) erfolgen. Das Prüfwasser wird jeweils 
auf die Grundanforderungen sowie die Zu-
satzanforderungen untersucht, welche sich 
aus dem Material und der Rezepturüberprü-
fung ergeben. 

Die KTW-BWGL verfolgt dabei einen risiko-
basierten Ansatz, bei dem die Bauteile je 
nach O/V-Verhältnis bzw. des Anteils der 
wasserberührenden Oberfläche des Bauteils 
in der Baugruppe in unterschiedliche Risiko-
gruppen (P1 bis P3) sowie in eine Gruppe 

mit unbedeutendem Kontakt (P4) unterteilt 
werden: 

P1: z.B. Rohre, Ausrüstungsgegen-
stände und Behälter 

P2: z.B. Bauteile von Ausrüstungsge-
genständen und Bauteile in Behäl-
tern 

P3: z.B. kleinflächige Bauteile von Aus-
rüstungsgegenständen und kleinflä-
chige Bauteile in Behältern 

P4: Produkte mit einem vernachlässigba-
ren Einfluss auf die Trinkwasserbe-
schaffenheit 

Dabei wird ein Konversionsfaktor festgelegt. 
Dieser dient zur Berechnung der am Wasser-
hahn zu erwartenden Konzentrationen (ctap) 
einzelner Stoffe. Der Konversionsfaktor ba-
siert auf „worst case“-Annahmen zu Kontakt-
zeiten des Trinkwassers mit den jeweiligen 
Produkten oder Bauteilen sowie deren Ober-
fläche/Volumen-Verhältnissen in der Trink-
wasserverteilung.  

Zusätzlich werden Produktgruppen definiert. 
Diese fassen unterschiedliche Produkte oder 
Bauteile mit dem gleichen Konversionsfaktor 
zusammen. Diese Gruppen sind vergleich-
bar bezüglich ihrer Einsatzhäufigkeit bei der 
Trinkwasserverteilung und ihres Oberfläche-
/Volumenverhältnisses. 

Jeder Produktgruppe bzw. dem dafür einge-
setzten Elastomermaterial ist dabei auch 
eine Anforderung hinsichtlich der Förderung 
der mikrobiellen Vermehrung gemäß EN 
16421 zugeordnet. 

 

Deutschland: EN 16421   
 

In der KTW-BWGL werden die Anforderun-
gen hinsichtlich der Förderung der 
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mikrobiellen Vermehrung festgelegt. Geprüft 
werden diese auf Grundlage der EN 16421. 
Diese Prüfung ist vorzugsweise an Prüfplat-
ten durchzuführen.  

Eine erfolgreiche Prüfung ist zwingende Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Bauteilprü-
fung. 

Gemäß der deutschen KTW-BWGL sind 
Verfahren 1 (Prüfung nach dem Biomasse-
produktionspotential, gemessen als ATP) 
und Verfahren 2 (Prüfung nach dem volu-
metrischen Verfahren) zulässig.  

Das am weitesten verbreitete Verfahren in 
Deutschland ist Verfahren 2, das identisch ist 
mit der Prüfung nach dem DVGW Arbeits-
blatt W 270. 

Bei dem in Verfahren 2 beschriebenen volu-
metrischen Verfahren wird die Summe so-
wohl des aktiven als auch des nicht aktiven 
Biofilms auf der Oberfläche des zu untersu-
chenden Materials (lebende und tote Mikro-
organismen sowie extrazelluläre polymere 
Substanzen) volumetrisch bestimmt. 

Das geerntete Volumen des Biofilms wird in 
Verbindung mit dessen Wachstumsverhalten 
über die gesamte Prüfdauer gemäß Verfah-
ren 2 der EN 16421 bewertet und dann ab-
gestuften Anforderungen zugeordnet. 

Die Zuordnung dieser Anforderungen M1, 
M2 und M3 erfolgt abhängig vom Konversi-
onsfaktor (Risiko-/Produkteingruppierung) 
der Bauteile gemäß KTW-BWGL und be-
rücksichtigt die wasserberührten Oberflä-
chenanteile: 

▪ M1: ≤ (0,05+0,02) ml/800 cm² 
 

▪ M2: ≤ (0,12+0,03) ml/800 cm² 
 

▪ M3: ≤ (0,20+0,03) ml/800 cm² 

 

Die Oberfläche der Produkte darf ferner 
keine biozide Wirkung auf das Trinkwasser 
haben, weshalb auch Produkte ohne eine 
Oberflächenbesiedlung die Anforderungen 
i.d.R. nicht erfüllen. Dies wird im Zuge der 
Prüfung nach EN 16421-2 durch eine Nega-
tivkontrolle nachgewiesen. 

Es ist wichtig zu beachten, dass keines der 
Verfahren Schlussfolgerungen zum physika-
lischen, chemischen oder toxikologischen 
Verhalten der Materialien gestattet. Außer-
dem liefert keines der Verfahren Angaben 
zur Pathogenität von Mikroorganismen, de-
ren Zahl sich durch aus dem untersuchten 
Material stammende Nährstoffe erhöhen 
kann. 

 

GB: WRAS/BS 6920 
Im Vereinigten Königreich müssen Wasser-
armaturen gemäß den wasserrechtlichen 
Vorschriften und Verordnungen von ange-
messener Qualität und Norm sein und dürfen 
insbesondere keine Verunreinigung der 
Wasserversorgung verursachen. Nicht-me-
tallische Werkstoffe müssen dabei dem Bri-
tish Standard 6920 entsprechen. Diese Best-
immungen sind in den Water Supply (Water 
Fittings) Regulations 1999 für England und 
Wales, den Water Fittings Regulations und 
Scottish Water Byelaws 2014 sowie den Wa-
ter Supply (Water Fittings) Regulations 
(Northern Ireland) 2009 enthalten. 

Ähnlich wie das deutsche Regelwerk unter-
scheidet auch WRAS zwischen maximal zu-
lässigen Einsatztemperaturen der geprüften 
Materialien. Die Prüfbedingungen orientieren 
sich an diesen Einsatztemperaturen. Geprüft 
werden die Materialien u.a. hinsichtlich Mig-
ration, organoleptischer Beeinträchtigung 
des Wassers und Extraktion von Metallver-
bindungen. 

Für Hersteller ist eine Zertifizierung nicht 
zwingend erforderlich. Da jedoch die Instal-
lateure für die Verwendung gesetzeskonfor-
mer Produkte verantwortlich sind, werden 
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diese natürlich nur mit Wasserarmaturen 
bzw. Materialien arbeiten, die geprüft und zu-
gelassen sind. 

WRAS ist ein bekanntes britisches Zulas-
sungsprogramm für diesen Zweck. Als Zu-
lassungsstelle führt sie jedoch keine eigen-
ständigen Prüfungen durch, sondern verlässt 
sich auf die Tests von externen Prüflabors. 
Für eine WRAS-Zulassung muss der Prüfbe-
richt eines akkreditierten Labors vorliegen. 

 

Frankreich: ACS 
Die Attestation de Conformité Sanitaire 
(ACS) ist eine offizielle Zulassung, die seit 
dem 24. Dezember 2006 in Frankreich ver-
bindlich vorgeschrieben ist. Sie gilt sowohl 
für Bauteile von Ausrüstungsgegenständen, 
die mit dem für den menschlichen Gebrauch 
bestimmten Wasser in Berührung kommen, 
als auch für die Ausrüstungsgegenstände 
selbst. 

Um die Anforderungen zu erfüllen, muss für 
alle Baugruppen, die in Kontakt mit Wasser 
in Wasserversorgungsnetzen für den 
menschlichen Gebrauch kommen, eine Be-
scheinigung über die Konformität mit den sa-
nitären Anforderungen vorliegen. Dies um-
fasst sowohl Trinkwasser als auch Wasser, 
das aufbereitet werden soll, um es trinkbar 
zu machen (Prinzip: „Pumpen bis zur Ent-
nahme“). 

Im Erlass vom 29. Mai 1997 wurden die all-
gemeinen Grundsätze für Materialien, die mit 
Wasser für den menschlichen Gebrauch in 
Berührung kommen, festgelegt und die Ver-
pflichtungen der verschiedenen Hersteller 
präzisiert (gesundheitliche Unbedenklichkeit 
der Materialien). Dieser Erlass wurde durch 
verschiedene Änderungen ergänzt, in denen 
die Verfahren beschrieben wurden, die je 
nach Material und/oder Ausrüstungskatego-
rie zu befolgen sind.  

Die Materialien, die in der Trinkwasserver-
sorgung verbaut werden, können die Qualität 
des an die Verbraucher gelieferten Wassers 
negativ beeinflussen. 

Abhängig von der Bauteilgröße und der dar-
aus resultierenden Kontaktoberfläche ge-
nügt entweder die Bewertung der Rezeptur-
zusammensetzung durch ein akkreditiertes 
Prüfinstitut oder es werden zusätzliche Tests 
am Fertigteil zu Migration, organoleptischer 
Beeinträchtigung des Wassers, Chlorzeh-
rung und Zytotoxizität erforderlich. 

 

USA: NSF 61 
Der Standard NSF/ANSI/CAN 61-2023 
„Drinking Water System Components - 
Health Effects“ (zu Deutsch: Komponenten 
von Trinkwassersystemen - Auswirkungen 
auf die Gesundheit) legt Mindestanforderun-
gen an die gesundheitlichen Auswirkungen 
von chemischen Verunreinigungen und Ver-
schmutzungen fest, die von Produkten, Kom-
ponenten und Materialien in Trinkwassersys-
teme eingebracht werden. Er legt keine An-
forderungen an geschmackliche und geruch-
liche Einflüsse auf das Wasser oder mikro-
biellen Bewuchs fest.  

Die NSF 61-2023 konzentriert sich auf die 
Bewertung von Verunreinigungen, die indi-
rekt in das Trinkwasser gelangen und deckt 
eine Reihe von Materialien ab. Dazu gehö-
ren auch Dichtungsmaterialien, Ventile, Ver-
teiler, Trennmembranen, Trinkwasseraufbe-
reitungssysteme sowie mechanische Sani-
tärsysteme wie Wasserhähne und Endpunkt-
regelventile. Die bei der Konstruktion dieser 
Produkte gewählten Materialien spielen eine 
Schlüsselrolle bei den Auswirkungen, die sie 
während ihrer Lebensdauer auf das Wasser-
system haben können. Aus diesem Grund 
fordert NSF/ANSI/CAN 61-2023 nur die Aus-
wahl bestimmter Materialien, die bekannter-
maßen für den Kontakt mit Trinkwasser ge-
eignet sind.  
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Die Bewertung der Bauteile erfolgt dabei im 
Rahmen von Migrationstests und einer In-
spektion der Fertigungsstätte in Anhängig-
keit von der Einbausituation (öffentliche Ver-
sorgung oder Hausinstallation), maximaler 
Wassertemperatur, Kontaktzeit etc.  

 

 

 


